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 Ausgangslage und ErwägungenI.

An der Roggenfarstrasse sind die Baulinien RRB Nr. 871/1978 und Nr. 160/1986 festgesetzt. Auf

dem in der Bauzone Wd liegenden Teil des Grundstücks Kat.-Nr. 951 ist eine Bebauung vorgesehen.

Der kommunalen Baubehörde wurden verschiedene Volumenstudien präsentiert. Deren Beurteilung

hat ergeben, dass die Varianten einer zur Landwirtschaftszone hin durchlässigen Bebauung aus

ortsbaulicher Sicht zu bevorzugen sind. Die das Baugrundstück betreffenden Baulinien RRB

Nr. 871/1978 und Nr. 160/1986 weisen einen Abstand von mehr als 9.5 m zur Grundstücksgrenze

der Strasse auf. Der grosse Abstand zur Strasse wirkt sich ortsbaulich negativ aus. Eine Begründung

für den Abstand von 9.5 m ist aus heutiger Sicht nicht mehr vorhanden, da die frühere Reservezone

weiter südlich im Grundstück Kat.-Nr. 951 nicht mehr existiert, auf absehbare Zeit keine

Einzonungen grösseren Ausmasses an diesem Ort möglich sein werden und deshalb kein Bedarf an

einem Ausbau der Roggenfarstrasse (Strassenverbreiterung, Gehweg) besteht.

1.

Mit der Festsetzung der Baulinien RRB Nr. 871/1978 und Nr. 160/1986 wurden auch Niveaulinien

festgesetzt. Durch die vorliegende Revision der Baulinien bleiben die Niveaulinien erhalten und

erfahren keine Veränderungen.

2.

Die genannten Baulinien RRB Nr. 871/1978 und Nr. 160/1986 verhindern in ihrer heutigen

Festlegung eine ortsbaulich optimierte Bebauung des Grundstücks Kat.-Nr. 951.

3.

Mit Aufhebung der Reservezone südlich der Roggenfarstrasse ist gestützt auf die zu erschliessenden

Wohneinheiten sowie unter Berücksichtigung der Verbindung als Fuss- und Schulweg gemäss VErV

(Anhang 1) künftig kein zweites Trottoir mehr in Betracht zu ziehen. Die Verkehrsbaulinien sollen

deshalb analog der Nordseite auf das Mass von 6.00 m reduziert werden, soweit sie in der Bauzone

liegen. Ausserhalb der Bauzone sind sie ersatzlos aufzuheben.

4.

Es besteht ein öffentliches Interesse, die Baulinien anzupassen und damit eine bessere,

siedlungsverträglichere Überbaubarkeit des Grundstücks 951 am Siedlungsrand (gestützt auf die der

Baubehörde vorgestellten Studien) zu ermöglichen.

5.

Gestützt auf Art. 19 Ziff. 4 i.V.m. Art. 33 der Gemeindeordnung Eglisau entscheidet der Gemeinderat

über die Änderung von Baulinien.

6.

BeschlussII.
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